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Antrag auf Erteilung einer           

            

  Erlaubnis für den gewerblichen Güterkraftverkehr (§ 3 Absatz 1 GüKG) 

 

  Gemeinschaftslizenz (Artikel 4 VO (EG) Nr. 1072/2009) für den Einsatz von Fahrzeugen mit einer 

zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen 

  Gemeinschaftslizenz (Artikel 4 VO (EG) Nr. 1072/2009) für den grenzüberschreitenden Einsatz von 

Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 2,5 Tonnen bis zu 3,5 Tonnen 

 

 

1 Antragstellendes Unternehmen 

Name bzw. Firma und Rechtsform 

 
(falls im Handelsregister eingetragen) Registergericht 

 

 

Register-Nr. 

 

 

1.1 Ort der Niederlassung 

Straße und Hausnummer PLZ und Ort 

 

 

Telefon 

 

Telefax Mobil 

E-Mail 

 

1.2 Ort des Hauptsitzes im handelsrechtlichen Sinne (soweit abweichend von Nr. 1.1) 

Straße und Hausnummer PLZ und Ort 

 

 

Telefon 

 

Telefax Mobil 

E-Mail 

 

1.3 Weitere Niederlassungen 

Sind für das Unternehmen weitere Niederlassungen errichtet? 

 nein  ja (bitte geben Sie alle Niederlassungen in einer Niederlassungsliste an) 
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2 Antragstellender Unternehmer und Verkehrsleiter 

2.1 Angaben über den/die Inhaber, gesetzlichen Vertreter einer Gesellschaft  

      (alle geschäftsführender Gesellschafter, Geschäftsführer – falls mehr als zwei Personen, bitte auf einem 

weiteren Blatt mitteilen) 

 

Person A: 

Vorname 

 

Nachname ggf. abweichender Geburtsname 

Doktorgrad 

 

Geschlecht (ankreuzen) 

 männlich          weiblich           

Geburtstag 

 

Geburtsort 

Geburtsstaat Staatsangehörigkeit 

Anschrift 

 

 

Stellung im Unternehmen 

Nr. der Bescheinigung der fachlichen Eignung (soweit gleichzeitig Verkehrsleiter) 

 

 

 

Person B: 

Vorname 

 

Nachname ggf. abweichender Geburtsname 

Doktorgrad 

 

Geschlecht (ankreuzen) 

 männlich          weiblich           

Geburtstag 

 

Geburtsort 

Geburtsstaat Staatsangehörigkeit 

Anschrift 

 

 

Stellung im Unternehmen 

Nr. der Bescheinigung der fachlichen Eignung (soweit gleichzeitig Verkehrsleiter) 

 

 

 

Bitte bei einer Gesellschaft die weiteren vertretungsberechtigten Organe wie die Gesellschafter und die Ge-

schäftsführer, bei einer Genossenschaft den Vorstand, bei einer Erbengemeinschaft die Miterben, bei einem 

Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter angeben, ggf. in einer ergänzenden Anlage. 
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2.2 Angaben über den Verkehrsleiter  

(diese Angaben sind nur dann zu machen, wenn die Person nicht bereits als Unternehmer unter Nr. 

2.1 genannt ist) 

 

Vorname 

 

Nachname ggf. abweichender Geburtsname 

Doktorgrad 

 

Geschlecht (bitte ankreuzen) 

 männlich          weiblich           

Geburtstag 

 

Geburtsort 

Geburtsstaat Staatsangehörigkeit 

Anschrift 

 

 

Stellung im Unternehmen 

Nr. der Bescheinigung der fachlichen Eignung 

 

 

2.3 Tätigkeit in weiteren Unternehmen 

 

Tätigkeit als Verkehrsleiter in weiteren Unternehmen (bitte ankreuzen) 

  ja                                    nein 

(Falls ja, bitte geben Sie alle Unternehmen mit der jeweiligen Lizenz bzw. Erteilungsnummer und der 

jeweiligen Fahrzuganzahl an) 

 

3 Anzahl der Fahrzeuge 

 

Anzahl der im gewerblichen Güterkraftverkehr eingesetzten Kraftfahrzeuge, deren zulässige  

Gesamtmasse einschließlich der Gesamtmasse der Anhänger 3,5 t übersteigt: 

 

Anzahl der im grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr eingesetzten  

Kraftfahrzeuge, deren zulässige Gesamtmasse einschließlich der Gesamtmasse der Anhänger  

2,5 t jedoch nicht 3,5 t übersteigt: 

 

4 Anzahl der benötigten Ausfertigungen/beglaubigten Kopien 

 

Anzahl der beantragten Ausfertigungen/beglaubigten Kopien für den Einsatz von Kraftfahrzeugen,  

deren zulässige Gesamtmasse einschließlich der Gesamtmasse der Anhänger 3,5 t übersteigt:  

 

Anzahl der beantragten Ausfertigungen/beglaubigten Kopien für den grenzüberschreitenden  

Einsatz von Kraftfahrzeugen, deren zulässige Gesamtmasse einschließlich der Gesamtmasse  

der Anhänger 2,5 t jedoch nicht 3,5 t übersteigt 
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5 Bestätigung der Unterschrift 

 

Hiermit wird bestätigt, dass die vorstehenden Angaben richtig sind: 

 

 

 

___________________________________ ______________________________________________ 

Ort, Datum     Rechtsverbindliche Unterschrift(en) 

 

 

Bitte fügen Sie die u.g. weitere Unterlagen und Nachweise (1-9) dem Antrag vollständig bei: 

 

1. Liste der im Güterkraftverkehr eingesetzten Fahrzeuge (mit Angaben von Hersteller, Fahrzeugtyp, 

zulässiges Gesamtgewicht und der amtl. Kennzeichen), sofern Sie Mietfahrzeuge einsetzen, sind ent-

sprechende Kopien der Mietverträge mit einzureichen. Hierzu können Sie auch die Kopie(n) der Zu-

lassungsbescheinigung(en) Teil 1 beifügen. 

2. Nachweis der fachlichen Eignung (IHK- Zertifikat bzw. Fachkundebescheinigung nach dem Muster 

der Anlage III der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009) (Verkehrsleiter/in) 

3. Unterlagen zum Nachweis des Beschäftigungsverhältnisses (Arbeits- oder Dienstleistervertrag oder 

sonstiger Nachweis) der Verkehrsleiterin / des Verkehrsleiters 

4. Beglaubigter (durch die ausstellende Behörde/Gericht durch ein Siegel und Unterschrift) aktueller 

Handelsregisterauszug (GmbH, auch für die Verwaltungs-GmbH) oder Gesellschaftsvertrag bei einer 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

Sollte keine Eintragung im Handelsregister vorhanden sein, ist dieses mit Begründung mitzuteilen. Auf 

die ggf. Pflicht der Eintragung, sowie nach der „Art und Umfang in kaufmännischer Weise“ sich eintra-

gen zu lassen, wird hiermit verwiesen. Bei Bedarf wenden Sie sich z.B. an Ihr Steuerberater/Unter-

nehmensberater o.ä. 

5. Nachweis der Vertretungsberechtigung 

6. Eigenkapitalnachweis (aktueller geprüfter Jahresabschluss, selbstschuldnerische Bürgschaft einer 

Bank, Versicherung oder Eigenkapitalnachweis nach dem Muster der Anlage 2 und 3 der GüKVwV 

o.ä.) Gewinn- oder Verlustangaben, Kontoübersichten, Kontoauszüge o.ä. sind nach den Vorschriften 

keine Eigenkapitalnachweise. 

7. Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer (Nummer mit DE…) vom Unternehmen 

8. Angabe der Steueridentifikationsnummer vom Unternehmen 

 

Folgende Unterlagen müssen von Ihnen separat beantragt werden: 

 

• Führungszeugnis für alle im Betrieb verantwortlichen Personen (Geschäftsführer / Geschäftsführerin, 

Gesellschafter / Gesellschafterin, Verkehrsleiter / Verkehrsleiterin etc.) – darf nicht älter als 3 Monate 

sein. 

• Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für alle die vorgenannten Personen und juristische Perso-

nen – z.B. GmbH (auch, falls vorhanden, für z.B. Verwaltungs-GmbH) – darf nicht älter als 3 Monate 

sein. 

 

Das jeweilige Führungszeugnis und Gewerbezentralregister sind im Original („uneingeschränkte Auskunft zur 

Vorlage bei einer Behörde"), direkt an: Hochsauerlandkreis, Fachdienst 33 AR, gewerblicher Güterkraftver-

kehr, z.Hd. Hr. Broeske, Eichholzstraße 9, 59821 Arnsberg zuzustellen. Ansonsten kann eine zeitnahe Bear-

beitung durch z.B. falsche Zustellung, falscher Verwendungszweck nicht erfolgen. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister so 

zu beantragen sind, dass diese als Auskunft für eine Behörde erstellt und direkt an mich übersandt werden.  
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Hinweis: 

Das notwendige Eigenkapital beträgt 9.000 Euro für das erste Fahrzeug und 5.000 Euro für jedes weitere 

Fahrzeug.  

 

Bei Beantragung der Gemeinschaftslizenz ergeben sich ggf. folgende zusätzliche Beträge (zusätzliches Ei-

genkapital): 

900 Euro für jedes weitere Fahrzeug von 2,5 – 3,5 t. zul. Gesamtgewicht oder bei ausschließlicher Beantra-

gung von Fahrzeugen von 2,5 – 3,5 t.: 

1.800 Euro für das erste Fahrzeug und 900 Euro für jedes weitere Fahrzeug.  
 

Es ist zweckmäßig, die vollständigen Antragsunterlagen etwa 4-6 Wochen vor Fristende der bisher gültigen 

Berechtigung bzw. vor Tätigkeitsbeginn einzureichen. Diese Bearbeitungszeit wird benötigt, wenn keine Be-

sonderheiten vorliegen oder keine erweiterte Prüfung (z.B. weitere Zuverlässigkeitsprüfung) notwendig sind. 

In allen anderen Antragsangelegenheiten muss mit einer längeren Bearbeitungsdauer gerechnet werden.  

 

Es dürfen nur so viele Ausfertigungen beantragt werden, wie Fahrzeuge vorhanden sind. Abweichungen sind 

ausführlich zu begründen. 
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Hinweise zum Datenschutz: 

 

Die Verwaltungsbehörde ist nach § 15 des Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) in Verbindung mit Artikel 11 

Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 

2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und 

zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates verpflichtet, Angaben über Inhaber von Berechtigungen für 

den gewerblichen Güterkraftverkehr sowie über die Personen der geschäftsführungs- und vertretungsberech-

tigten Gesellschafter, der gesetzlichen Vertreter und des Verkehrsleiters in einem Unternehmen des Güter-

kraftverkehrs einschließlich Angaben über die Bescheinigung der fachlichen Eignung des Verkehrsleiters nach 

Maßgabe des § 2 Absatz 1 der Verkehrsunternehmensdatei-Durchführungsverordnung (VUDat-DV) in Ver-

bindung mit Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) 1071/2009 an die Verkehrsunternehmensdatei beim 

Bundesamt für Güterverkehr zu übermitteln. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die in § 2 Absatz 3 VUDat-DV in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) 1071/2009 aufgeführten Informationen im öffentlich zugänglichen Bereich der Verkehrsun-

ternehmensdatei gespeichert und für Jedermann über das Internet unter www.verkehrsunternehmensdatei.de 

einsehbar sind. 

 

Die Verwaltungsbehörde ist im Falle der Untersagung der Führung von Güterkraftverkehrsgeschäften nach 

§ 17 Absatz 5 Satz 2 GüKG verpflichtet, die Untersagung mit Identifizierungsdaten über die Person des Be-

troffenen an das Bundesamt für Güterverkehr als nationale Kontaktstelle nach Artikel 18 Absatz 1 der Verord-

nung (EG) Nr. 1071/2009 zu übermitteln.  

 

Das Bundesamt für Güterverkehr ist als nationale Kontaktstelle nach Maßgabe des § 17 Absatz 5 Satz 1 GüKG 

verpflichtet, auf Anfrage Auskunft über Personen, denen eine deutsche Behörde die Führung von Güterkraft-

verkehrsgeschäften untersagt hat an nationale Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten zu erteilen, sofern dies 

für die Prüfung von Berufszugangsvoraussetzungen erforderlich ist. 

 

 

Kenntnis genommen: 

 

 

 

____________________________________ ______________________________________________ 

Ort, Datum     Rechtsverbindliche Unterschrift(en) 

 

http://www.verkehrsunternehmensdatei.de/
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